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Gründe der Satzungsänderung sind: 
 Gesetzesänderungen  
 geänderten Anforderungen an einen Verband 
 Op mierung von unzeitgemäßen und unklaren Formulierungen. 
 gramma kalische Op mierung 
 geänderte Begriffe und Abläufe durch die Einführung der 2K-

So ware 
 

 
 

Satzung 

des Royal Dart Verband Allgäu e.V. 
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§ 1 Name und Sitz 
1. Der Verein führt den Namen „Royal Dart Verband Allgäu“ (RDVA). Er führt nach Eintragung in das 

Vereinsregister den Namenszug „eingetragener Verein“ in seiner abgekürzten Form „e.V.“ 
2. Er hat seinen Sitz in Kempten 
3. Der Gerichtstand ist Kempten 
4. Das Geschä sjahr beginnt am 01.07. und endet am 30.06. des Folgejahres 

 
§ 2 Zweck und Aufgaben 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschni es Steuerbegüns gte Zwecke der Abgabenordnung. 

2. Der Zweck des RDVA e. V. ist der Zusammenschluss von Dartspielern im Allgäu und Umgebung 
auf freiwilliger Grundlage zur Förderung und zur Pflege der Tradi on des Dartsports. 

3. Seine Ziele verwirklicht der RDVA e. V. hauptsächlich durch: 
a. Pflege und Verbreitung des Dartsports 
b. Durchführung eines Ligaspielbetriebs und Meisterscha en  
c. Abhaltung von Turnieren 
d. Au lärung der Öffentlichkeit über den Dartsport und seine Tradi on 
e. Unterstützung und Beratung der Behörden in Fragen im Zusammenhang mit dem 

Dartsport 
f. Die Anschaffung und Instandhaltung von Sportgeräten und Sportausrüstungen. 

4. Der Verein ist selbstlos tä g und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha liche Zwecke. 
5. Mi el des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
6.  Im regulären Ligaspielbetrieb des RDVA e. V., werden keinen Preisgelder ausgespielt. 
7. 6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperscha  fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns gt werden. 
8. 7. Der Verein ist neutral bezüglich poli schen, konfessionellen und ethischen Themen. 
9. 8. Alle Bezeichnungen von Ämtern und Funk onen in dieser Satzung sind geschlechtsneutral. 
10. 9. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenscha  als Mitglied keine Zuwendungen aus Mi eln 

des Vereins.  
Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen 

11. Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich tä g. 
 Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden gegen Einzelnachweise ersetzt.  
 Im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern wird die 

Zahlung einer Vergütung in Höhe der Ehrenamtspauschale im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG 
gewährt. 
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§ 3 Mitglieder und Delegierte 
1. Mitgliedsaufnahme:  

a. Jede natürliche Person kann die Mitgliedscha  beim RDVA e. V. beantragen. 
b. Die Anmeldung erfolgt über das Formular „Neuanmeldung Spieler“ welche der 

Teamanmeldung einer Mannscha  oder einer Nachmeldung zum Ligaspielbetrieb 
beiliegen muss. 

b. c. Die Mitgliedscha  muss schri lich, wie in der aktuell gül gen We spielordnung 
beschrieben, beim RDVA e. V. beantragt werden. 

c. d. Über die Aufnahme entscheidet das geschä sführende Präsidium. 
d. e. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht 

begründet werden. 
e. f. Mit der Aufnahme erkennen die Mitglieder die Satzung, die Ordnungen sowie die 

Datenschutzbes mmungen des RDVA e. V. an. 
f. g.  Bei beschränkt Geschä sfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die schri liche 

Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters notwendig. 
 
2. Rechte und Pflichten:  

a. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18 Lebensjahrs. 
b. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den jeweiligen festgesetzten Beitrag fristgerecht zu 

bezahlen, am Vereinsleben teilzunehmen, die Satzung und Ordnungen zu beachten sowie 
und die Anordnungen des Präsidiums zu befolgen. 

c.  Jede Mannscha  wird, unabhängig von der Anzahl der gemeldeten Spieler, durch einen 
Delegierten mit einer S mme bei der Delegiertenversammlung vertreten. 

d.  Ein Delegierter muss ak ves Mitglied im Royal Dart Verband Allgäu e. V. sein. 
 
3. Ende der Mitgliedscha :  

a. Die Mitgliedscha  endet jeweils zum Ende des Geschä sjahres, mit der Auflösung des 
Vereins, mit dem Tod, Austri  oder Ausschluss eines Mitglieds. 

b. Der freiwillige Austri  im laufenden Geschä sjahr erfolgt durch schri liche Erklärung 
gegenüber dem geschä sführenden Präsidium. 

c. Mit dem Eingang der schri lichen Austri serklärung beim geschä sführenden Präsidium 
verliert das jeweilige Mitglied den Delegiertenstatus, seine Spielberech gung und 
Mannscha szugehörigkeit, sowie alle ernannten und gewählte Posi onen innerhalb des 
Royal Dart Verband Allgäu e. V. 

d. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es  
- in erheblicher Weise gegen das Ansehen des Vereines verstößt,  
- sich grober oder wiederholter Verstöße gegen die Satzung und den gül gen Ordnungen 
schuldig macht,  
- seiner Beitragspflicht trotz Mahnung nicht nachkommt  
- oder wiederholt beleidigendes Verhalten gegenüber Mitgliedern oder dem Präsidium 
und der Vorstandscha  äußert. 

e. Über den Ausschluss entscheidet das geschä sführende Präsidium.  
f. Eine Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf eines 

Jahres erneut in einem neuen Geschä sjahr möglich.  
Über den Aufnahmeantrag entscheidet das geschä sführende Präsidium. 
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§ 4 Vereinsorgane 
1. Vereinsorgane sind: 

a. Die Delegiertenversammlung 
b. Das geschä sführende Präsidium 
c. Das erweitere Präsidium 
d. Die Kassenprüfen 
 

2. Das geschä sführende Präsidium besteht aus: 
a. Dem Präsidenten 
b. Dem Stellvertreter (Vizepräsidenten) 
c. Dem Geschä sführer Sportwart 
d. Dem Schatzmeister 
e. Dem Schri führer (Pressewart) 
 

3. Das erweiterte Präsidium besteht aus: 
a. Dem geschä sführenden Präsidium  
b. Den Beisitzern (maximal bis zu 5 3 Beisitzer) 
c. Dem Pressewart (kann vom Präsidium berufen werden) 
d. Den Ligasekretären (können vom Präsidium berufen werden) 

 
§ 5 Aufgaben des geschä sführenden Präsidiums: 

1. Der Präsident und der Stellvertreter sind Vorstände nach § 26 BGB und besitzen beide 
Einzelvertretungsbefugnis. Das Innenverhältnis des Vereines, insbesondere die 
Aufgabenverteilung, kann das Präsidium durch eine erstellende We spielordnung regeln. 

2. Die Leitung des Vereines obliegt dem Präsidium. Es ist verpflichtet, die Einhaltung und 
Ausführung aller Bes mmungen der Satzung und der anderen Ordnungen des Vereins Sorge zu 
tragen. 

3. Beschlüsse werden mit einfacher S mmenmehrheit gefasst.  
Bei S mmgleichheit entscheidet die S mme des Präsidenten. 
Sämtliche Beschlüsse des Präsidiums sind zu protokollieren und vom Sitzungsleiter und 
Protokollführer zu unterschreiben. 

4. Das Präsidium kann jederzeit die Einberufung einer außerordentlichen Delegiertenversammlung 
beschließen. 

5. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist auch dann abzuhalten, wenn 1/10 1/5 der 
Delegierten dies fordern 

6. Die Präsidiumssitzungen werden vom Präsidenten im Verhinderungsfalle vom Stellvertreter 
geleitet. 

7. Der Schri führer erledigt die schri lichen Arbeiten des Vereins und führt die Niederschri en in 
den Präsidiumssitzungen und der Delegiertenversammlung. 

8. Der Geschä sführer Sportwart leitet den Spielbetrieb des Vereins. Er ist zuständig für die 
Organisa on und Durchführung des Spielbetriebs. 

9. Der Schatzmeister hat für die rechtzei ge und vollständige Einzahlung der Beiträge zu sorgen und 
erledigt die Zahlungen des Vereins auf Anweisung des Präsidiums und ha et für Fehlbeträge in 
der Kasse. 
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§ 6 Aufgaben des erweiterten Präsidiums: 
1. Unterstützung des geschä sführenden Präsidiums zur Erreichung des satzungsgemäßen Zwecks 

und zur Gewährleistung eines geordneten Sportbetriebes 
2. Das erweiterte Präsidium tagt nach Bedarf 

Einladung und Leitung der Sitzung erfolgen durch den Präsidenten/Vizepräsidenten 
3. Beratungen des erweiterten Präsidiums finden mindestens einmal jährlich sta .  

Einladung und Leitung der Sitzung erfolgen durch den Präsidenten/Vizepräsidenten 
4. 3. Das erweiterte Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens 51 % 50 % der Mitglieder aus 

dem geschä sführenden Präsidium  
und mindestens 51 % 50 % der Beisitzer, Sportwart und Pressewart anwesend sind 

 
§ 7 Delegiertenversammlung 

1. Auf der Delegiertenversammlung des Royal Dart Verband Allgäu e.V. werden die Mitglieder durch 
die Delegierten der jeweiligen Mannscha en vertreten.  
Jede ak ve Mannscha  stellt EINEN Delegierten 

2. Jeder Delegierte, jedes Mitglied des Präsidiums und jeder Beisitzer hat maximal eine S mme.  
Diese S mme kann nicht übertragen werden. 

3. Die Delegiertenversammlung findet einmal im Geschä sjahr sta . 
4. Jeder Delegierte, jedes Mitglied des Präsidiums und jeder Beisitzer, der zur 

Delegiertenversammlung erscheint, ist s mm- und wahlberech gt. Diese beschließt über 
Satzungsänderungen sowie über alle Punkte, die Gegenstand der Tagesordnung sind und wählen 
die Vereinsorgane.  

5. Die Einberufung der Delegiertenversammlung erfolgt schri lich mit einer Frist von zwei Wochen 
durch das geschä sführende Präsidium unter Bekanntgabe der Tagesordnung.  

6. Die Delegiertenversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Delegierten 
beschlussfähig.  
Die Delegierten entscheiden mit einfacher Mehrheit, soweit die Satzung oder das Gesetz nichts 
Anderes bes mmen.  

 
§ 8 Vereinigung von Ämtern 

1. Die Vereinigung von bis zu zwei Ämtern auf eine Person ist zulässig, solange es sich um 
verschiedene Ämter handelt und maximal eine davon zum Bereich des geschä sführenden 
Präsidiums zählt.  

2. Bei Abs mmungen des Präsidiums hat die betreffende Person jedoch nur eine S mme. 
 
§ 9 Wahlen 

1. Wahlen finden alle zwei Jahre sta . Zur Durchführung der Wahl ist ein Wahlleiter mit zwei 
Beisitzern Wahlhelfer von der Versammlung zu wählen. 

2.  Kandidaten für das erweiterte Präsidium und der Kassenprüfer werden von den anwesenden und 
s mmberech gten Delegierten vorgeschlagen. 

3. 2. Die Wahl des Präsidiums und übrigen Vereinsorgane können per Akklama on erfolgen, 
wenn nur ein Bewerber je Posten zur Wahl steht.  
Stehen mehrere Bewerber zur Auswahl, ist die Wahl geheim durchzuführen. 

4. 3. Scheidet ein Mitglied des Präsidiums vor Ablauf der Amtsperiode aus, so kann vom 
geschä sführende Präsidium innerhalb von vier Wochen ein neues Präsidiumsmitglied für die 
restliche Amtszeit bes mmen werden.  
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§ 10 weitere Ausschüsse 
1. Das geschä sführende Präsidium kann weitere Ausschüsse für bes mmte Aufgaben einsetzten 

und Mitglieder in Diese berufen. 
2. Diese Ausschüsse legen ihre Ergebnisse als Vorschläge, dem Präsidium zur Beschlussfassung vor. 

 
§ 11 Vermögen 

1. Alle Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse und etwaige Gewinne) dürfen nur zur 
Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks verwendet werden. 

2. Bei Beendigung der Mitgliedscha  hat das Mitglied keinen Anspruch auf das Vermögen oder 
sons ge Leistungen des Vereines.  

3. Bis zum Ende der Mitgliedscha  entstandene Forderungen des Vereines gegen das Mitglied 
bleiben bestehen. 

 
§ 12 Auflösung des Vereines 

1. Die Auflösung des Vereines kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
Delegiertenversammlung beschlossen werden.  

2. Zur Beschlussfassung ist eine 4/5 Mehrheit aller s mmberech gter Delegierte notwendig.  
3. Ist diese Beschlussfassung nicht gegeben, so ist innerhalb 14 Tagen eine weitere 

Delegiertenversammlung einzuberufen, die dann in jedem Falle beschlussfähig ist.  
Hier reicht eine Mehrheit von ¾ der anwesenden S mmberech gten.  

4. Die Mitglieder des geschä sführenden Präsidiums sind die Liquidatoren. 
5. Bei Auflösung, bei Entziehung der Rechtsfähigkeit des Vereins oder bei Wegfall der 

steuerbegüns gten Zwecke fällt das gesamte Vermögen des RDVA e. V. an eine oder mehrere 
gemeinnützige n Organisa onen und zwar mit der Auflage, es entsprechend seinen bisherigen 
Zielen und Aufgaben ausschließlich und unmi elbar gemäß § 2 zu verwenden. 

 
§ 13 Kassenprüfung 

1. Die Kassenprüfung wird durch zwei, auf der Delegiertenversammlung gewählten Kassenprüfer 
durchgeführt. 

2. Das Prüfungsgremium setzt sich aus mindestens einem Mitglied des geschä sführenden 
Präsidiums und den zwei gewählten Kassenprüfer zusammen. 

3. Voraussetzung für die Wahl zum Kassenprüfer sollen dessen fachliche Kenntnisse sein. 
 
§ 14 Vorschri enwerk 

1. Diese Satzung ist das grundlegende Statut des Vereines.  
Die Satzung kann nur von der Delegiertenversammlung geändert werden.  
Hierfür ist eine Mehrheit von 2/3 der gül gen abgegebenen S mmen notwendig. 

2. In der We spielordnung werden, die über die Satzung hinaus notwendigen Bes mmungen für 
die Abwicklung des Spielbetriebs geregelt.  
Änderungen und Ergänzungen dieser Ordnungen werden vom geschä sführenden Präsidium 
beschlossen. 

3. Die Beiträge, Gebühren, etc. werden durch die Finanzordnung geregelt; Änderungen und 
Ergänzungen dieser Ordnungen werden vom geschä sführenden Präsidium beschlossen. 

4. Satzung und Ordnungen sind bindend für alle Mitglieder des den „Royal Dart Verband Allgäu e. 
V.“ 
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5. Soweit in der Satzung bes mmte Rechtsvorgänge nicht geregelt sind, gelten die Bes mmungen 
des BGB. 

 
§ 15 Inkra treten 

1. Diese Satzung tri  mit Eintragung in das Vereinsregister in Kra . 
2. Durch die vorstehende Satzung erlischt die bisher gül ge Satzung. 

 
§ 16 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

1. Der RDVA erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und 
Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschri , Telefonnummern (Festnetz und 
Funk) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Funk on(en) im Verein. 

2. Als Mitglied des Landes- und Bundesverbands ist der RDVA verpflichtet, bes mmte 
personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermi elt werden z.B. Namen, Adresse, 
Geburtsdatum, Telefonnummern, Emailadresse und Funk on. 

3. Im Zusammenhang mit seinem Spielbetrieb sowie sons gen satzungsgemäßen Veranstaltungen 
veröffentlicht der RDVA personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner 
Homepage und übermi elt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien (wie 
Tagespresse usw.) sowie elektronische Medien in den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Dies 
betri  insbesondere [Start- und Teilnehmerlisten, Mannscha saufstellungen, Ergebnisse und 
Spieler, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sons gen Veranstaltungen anwesende 
Vorstandsmitglieder und sons ge Funk onäre].  
Die Veröffentlichung/Übermi lung von Daten beschränkt sich hierbei auf Namen, Vereins- und 
Abteilungszugehörigkeit, Funk on im Verein und - soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung 
in We kamp lassen) erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgang.  
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand geschä sführenden Präsidium der 
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person schri lich widersprechen.  

 Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermi lung und der Verein 
en ernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

4. Auf seiner Homepage berichtet der RDVA auch über besondere Ereignisse des Vereinslebens wie 
z.B. Ehrungen seiner Mitglieder. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende 
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit 
und deren Dauer, Funk on im Verein und - soweit erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang oder 
Geburtstag.  
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein - unter Meldung von Namen, Funk on im 
Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Print- und 
Telemedien sowie elektronische Medien den verschiedenen Social-Media-Kanälen übermi eln. 
Im Hinblick auf Ehrungen kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand 
geschä sführenden Präsidium der Veröffentlichung/Übermi lung von Einzelfotos sowie seiner 
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der RDVA 
en ernt auf Verlangen Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner 
Homepage und verzichtet auf kün ige Veröffentlichungen/Übermi lungen. 
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5. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vorstandsmitglieder das 
geschä sführende Präsidium, sons ge Funk onäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren 
Funk on oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern.  
Macht ein Mitglied glaubha , dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benö gt, wird ihm eine gedruckte Kopie der 
Liste gegen die schri liche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sons ge Daten 
nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden. 

6. Durch ihre Mitgliedscha  und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung s mmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermi lung) und Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderwei ge, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 
verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht sta ha . 

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschri en des Bundesdatenschutzgesetzes das 
Recht auf Auskun  über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den 
Zweck der Speicherung sowie auf Berich gung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
 


